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Anlagen: Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Stand 11.11.2024 

 
  

 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
 
 
Der Gemeinderat nimmt die Einbringung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
2025 und Wirtschaftsplänen 2025 zur Kenntnis.  



 
 

 

Begründung: 
 
Ausgangslage 
 
Die Verwaltung legt dem Gemeinderat den Entwurf des Haushaltsplans 2025 und 
die Entwürfe der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2025 zur Beratung vor. 
 
Die öffentlichen Vorberatungen sind für den 28.11.2024 vorgesehen. Am 19.12.2024 
sollen die Beschlüsse über die Haushaltssatzung sowie über die Wirtschaftspläne ge-
fasst werden. 
 
Wirtschaftsdaten 
 
Der vorgelegten Planung liegen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen 
und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zugrunde. Bis 
zum 08.11.2024 lag der Verwaltung der Testbescheid über Leistungen im kommuna-
len Finanzausgleich 2025 vom Herbst 2024 noch nicht vor. Die Ergebnisse der Regi-
onalisierung der Oktober-Steuerschätzung 2024 wurden in den Entwurf eingearbei-
tet. Darüber hinaus werden die vorläufigen Schlüsselzahlen ab 2025 für den Ge-
meindeanteil und der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer in den Entwurf eingear-
beitet. Auch die Aktualisierung der Einwohnerzahlen ist berücksichtigt. 
Aktualisierung 11.11.2024: 
Der Testbescheid über die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2025 liegt 
nun vor. Über eine Änderungsliste wird über die hieraus entstandenen Veränderun-
gen informiert. 
 
Das Steueraufkommen der Kommunen in Baden-Württemberg soll sich wie folgt 
entwickeln:  
 



 
 
 
Ergebnishaushalt 
 
Im ersten Entwurf weist der Ergebnishaushalt 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von  
-2.360.034 Euro aus.  
 
In der folgenden Übersicht sind gleichartige Erträge und Aufwendungen zusam-
mengefasst. Zum Vergleich ist das aktuelle HHJ dargestellt.  
 



 
 
 
Detaillierte Zusammensetzungen und Begründungen können dem Haushaltsentwurf 
entnommen werden. 
 
Die maßgeblichen Faktoren des „Steuerhaushalts“ stellen sich im Vergleich zum Vor-
jahr wie folgt dar: 
 



 
 
Für den Steuerhaushalt werden Erträge in Höhe von 22,3 Mio Euro erwartet. Steuer-
kraftabhängige Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsum-
lage) belasten den Haushalt mit 9,76 Mio Euro. Die Kreisumlage ist dabei mit 32,5 % 
berücksichtigt. Per saldo ergeben sich damit allgemeine Deckungsmittel in Höhe von 
12,41 Mio Euro, die der Finanzierung der freiwilligen und der Pflichtaufgaben die-
nen. In diesem Ergebnis ist eine Deckungsreserve von 100 T€ berücksichtigt. 
 
Die Teilhaushalte 1-8 saldieren sich beim ordentlichen Ergebnis auf einen (anteiligen) 
Fehlbetrag von 14,77 Mio Euro. 
 
Die im Teilhaushalt 9 zur Verfügung stehenden Deckungsmittel reichen folglich nicht 
aus, um den Fehlbetrag der Teilhaushalte auszugleichen. Zudem weist der laufende 
Betrieb einen Zahlungsmittelbedarf aus.  
  
 
Finanzhaushalt 
 
Die Planung sieht umfangreiche Auszahlungen für Investitionen vor. Eine Übersicht 
ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 
6,16 Mio. €. 
Im Bereich der Verwaltung sind 40 T€ für das IT-Sicherheitsthema Active Directory 
Redesign veranschlagt. Außerdem 30 T€ für eine Speicher- und Backuplösung. 
In den Verwaltungsgebäuden werden aus Mangel an Ersatzteilen und aufgrund 
Arbeitsschutzmaßnahmen neue Arbeitsplatzleuchten (64 T€) benötigt. 
Für ein neues Fahrzeug in der Verwaltung sind 35 T€ veranschlagt. 
Im Bauhof ist ein Kombi in Höhe von 55 T€ veranschlagt. 
Auf geplante Grundstückserwerbe entfallen 500 T€. 
Im Bereich Brandschutz wurden die beiden Feuerwehrfahrzeuge aus dem Haushalt 



2024 (MLF TH Blumberg zu 466 T€ und GW-L ARB Nord Hondingen zu 180 T€) neu 
aufgenommen, da diese erst in 2025 geliefert und zahlungswirksam werden. Neben 
mehreren kleineren Einzelbeschaffungen (45 T€) sind zwei Feuerwehrfahrzeuge 
(MTW Randen zu 49 T€ und MLF Fützen zu 490 T€ (20 T€ Ausschreibungskosten und 
490 T€ VE)) veranschlagt. 
Für den Schulcampus sind Mittel neu veranschlagt um Schlussrechnungen 
begleichen zu können (200 T€ und 205 T€). Außerdem sind für den Neubau/ 
Sanierung des 2. BA Planungskosten in Höhe von 200 T€ eingestellt. 
Für die Grundschule Riedböhringen sind 25 T€ für die WLAN Ausstattung und 35 T€ 
für eine PV-Anlage veranschlagt. 
Mittel in Höhe von 70 T€ sind für den Abriss des alten Jugendhauses veranschlagt. 
Die PV-Anlage auf dem Kindergarten BuchbergArche in Höhe von 50 T€ ist erneut 
eingestellt. Für eine mögliche Rückzahlung einer Förderung sind 100 T€ 
veranschlagt. 
Zudem sind 50 T€ für die Planung/ Neukonzeption des städt. Betreuungsangebots in 
der Kernstadt eingestellt. 
Für die Sanierung der Stadtbibliothek sind im Haushalt 2025 386 T€ (350 T€ für die 
Sanierung und 36 T€ für die Ausstattung) eingestellt. Dem gegenüber steht die 
bereits bewilligte Zuwendung von 169.000 €. 
Für die Sanierung der Küche in der Stadthalle werden 400 T€ veranschlagt. 
Und für die Mehrzweckhalle in Fützen werden für die Erneuerung der Heizung, der 
Sanitäranlagen und der Fenster insgesamt 255 T€ neu veranschlagt. 
Als mehrjähriges Projekt wird die städtebauliche Erneuerungsmaßahme die 
Haushalte der künftigen Jahre begleiten. Die Rate für 2025 ist in Höhe von 140 T€ 
eingestellt. Kosten in Höhe von 50 T€ sind hierbei für die Planung eines 
interkulturellen Begegnungsplatzes eingestellt 
Für die Sanierung der Achdorfer Straße werden 600 T€ veranschlagt und 500 T€ in 
Form einer Verpflichtungsermächtigung eingestellt. 
Zur Umsetzung der Barrierefreiheit werden im Bereich ÖPNV 60 T€ veranschlagt 
(sowie 60 T€ in Form einer Verpflichtungsermächtigung). 
Darüber hinaus sind verschiedene Beschaffungen von Geräten und 
Ausrüstungsgegenständen sowie weitere Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur 
vorgesehen. 
 
Die Schulden im Kämmereihaushalt werden 2025 planmäßig in Höhe von 22 T€ 
getilgt. 
Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Die notwendigen Finanzierungsmittel 
stehen als liquide Mittel zur Verfügung. 
 
  
Eigenbetriebe 
 
Im Wesentlichen wird auf die Ausführungen in den Wirtschaftsplänen verwiesen. Bei 
dem gebührenfinanzierten Betrieb Abwasser müssen ggf. noch Anpassungen an den 
Ergebnissen der in Auftrag gegebenen Kalkulationen erfolgen.  
 
 
 
Der Haushaltsplan und die Wirtschaftspläne werden bis zur Sitzung im Ratsinformati-
onssystem zur Verfügung gestellt. 
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